
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1933/4/5 2Ob331/33
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.04.1933

Norm

EO §262

Rechtssatz

Nicht nur die erste, sondern auch jede weitere Pfändung bedarf zu ihrer Gültigkeit der Zustimmung desjenigen, der

die gepfändete Sache in seiner Gewahrsame hat.

Entscheidungstexte

2 Ob 331/33

Entscheidungstext OGH 05.04.1933 2 Ob 331/33

SZ 15/75
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